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Neuregelung für Dienstleistungen im Haushalt
Presseinformation

Die Bundesregierung will die Förderung von Dienstleistungen und Beschäftigungen in privaten Haushalten verbessern. Das ist zu begrüßen, denn es geht um Entlastung für Steuerzahler, Kampf gegen Schwarzarbeit und Förderung von Dienstleistungsunternehmen. Doch wenn dieses Ziel tatsächlich erreicht werden soll, muss der Gesetzentwurf noch korrigiert werden. Anderenfalls wird das Gesetz nur Wenigen nützen und neue Privilegien schaffen. 

Seit fünf Jahren werden Dienstleistungen im Haushalt wie Reinigungsarbeiten und Gartenpflege mit einer Minderung der Einkommensteuer in Höhe von 20 Prozent der Aufwendungen gefördert. 2006 wurde die Förderung ausgeweitet. Seitdem können auch Handwerkerleistungen abgesetzt werden. Für sie gibt es ebenso wie für die anderen Dienstleistungen jeweils bis zu 600 Euro Steuervorteil. Die für den Steuervorteil vorgeschriebene Rechnungslegung und Bezahlung per Konto wurde von vielen Steuerzahlern genutzt. Seit 2007 die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent angehoben wurde, hat die zwanzigprozentige Steuerermäßigung, die zudem nicht für Material gewährt wird, jedoch an Anreiz verloren. Deshalb ist eine Anhebung auf 25 Prozent, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat, die richtige Reaktion.

Mit dem derzeitigen Vorschlag geht die Bundesregierung jedoch einen anderen Weg. Stark ausgeweitet wird der geförderte Rechnungsbetrag für Dienstleistungen wie Gartenpflege, Putzhilfen und Betreuungskosten. Für den Höchstbetrag von 20 000 Euro gibt es 4 000 Euro Steuerermäßigung. Durchschnittsverdiener werden allerdings so viel nicht investieren können. Wer bis zu 3 000 Euro Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen ausgibt, erhält keine verbesserte Förderung. Auch der Steuerabzug auf Handwerkerleistungen soll unverändert bleiben. Und weil mit der Neuregelung auch der bisherige Abzug von Haushaltshilfen als außergewöhnliche Belastungen entfällt, verschlechtert sich für einige Steuerzahler sogar die Förderung. 

Der NVL fordert deshalb, die Förderquote auf 25 Prozent anzuheben und Handwerkerleistungen im selben Umfang zu fördern wie allgemeine Dienstleistungen. Um das vorgesehene Finanzbudget einzuhalten, könnte im Gegenzug die Obergrenze herabgesetzt werden. Sollte die derzeitige Regelung bleiben, würde dagegen ein neues „Dienstmädchenprivileg“ für Besserverdienende geschaffen werden.
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